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Empfänger   

der SHGT – info – intern Reventlouallee 6/ II. Stock 

- Ämter  Haus der kommunalen Selbstverwaltung 

- Gemeinden Telefon: 0431 570050-50 

- Zweckverbände  Telefax: 0431 570050-54 

im Verbandsbereich des SHGT E-Mail: info@shgt.de 

 Internet: www.shgt.de 

 
 Aktenzeichen: 40.00.96.02/53.40.01 AW/Bl 

 Zuständig: Herr Am Wege 

 Telefon/Durchwahl: 50 
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Sofortausstattungsprogramm zum DigitalPakt Schule 
 

Mittel für Schulträger ab 20. Juli abrufbar, gleichzeitig Veröffentlichung der 
Förderrichtlinie  

 
 
Vom 20. Juli an können die schleswig-holsteinischen Schulträger Mittel aus dem  
„Sofortausstattungsprogramm“ des Bundes und Landes für digitales Lernen  
beantragen. Insgesamt stehen 18,73 Millionen Euro zur Verfügung. Es konnte ein 
„schlankes Verfahren“ gewählt werden, um die Mittel zügig den Schulträgern zu-
kommen zu lassen. Es reicht ein Antrag über das Online-Portal 
https://dpakt.schleswig-holstein.de/.  
 
Die Landesregierung hat die angekündigte Richtlinie für das Sofortausstattungspro-
gramm zur Finanzierung von digitalen Endgeräten für Schüler (siehe zuletzt Info-
intern Nr. 220/20 und 210/20) verabschiedet. Diese wird nun am 20. Juli im schles-
wig-holsteinischen Amtsblatt veröffentlicht.  
 
Basis für das Verfahren zwischen den Schulträgern und dem Land ist eine Förder-
richtlinie, die folgende Punkte enthält: 
 

 Gegenstand der Förderung 
Förderungsfähig sind Ausgaben für die Anschaffung von schulgebundenen 
mobilen Endgeräten, und zwar einschließlich der Inbetriebnahme und des für 
den Einsatz erforderlichen Zubehörs, wenn sichergestellt ist, dass diese Gerä-
te in die vorhandene oder geplante Infrastruktur integriert werden können. 
Ausgaben für Wartung und Betrieb sind nicht förderungsfähig. 
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 Berechtigte 
Das Programm richtet sich an die Träger der öffentlichen Schulen, der ge-
nehmigten Schulen der dänischen Minderheit, der genehmigten Ersatzschulen 
und der staatlich anerkannten Pflegeschulen (Altenpflege-, Krankenpflege- 
und Kinderkrankenpflegeschulen) in Schleswig-Holstein. 

 Art der Zuwendung 
Zuwendungen erfolgen im Wege der Projektförderung als nicht rückzahlbarer 
Zuschuss in Form einer Vollfinanzierung mit Höchstbetragsbegrenzung. 

 Geltungsdauer 
Die Richtlinie tritt rückwirkend zum 16. März 2020 in Kraft. Sie hat eine Lauf-
zeit bis zum 30. Juni 2021. 

 
Alle Informationen zum Antragsverfahren und FAQs werden - wie beim DigitalPakt 
Schule  - auf einer eigenen FAQ-Seite zur Verfügung gestellt. Der Link: 
https://SofortausstattungFAQ.schleswig-holstein.de. 
 
Unterstützungsangebote zur Umsetzung des Sofortausstattungsprogramms sind be-
reits auf den Seiten der Medienberatung des IQSH unter dem folgenden Link abruf-
bar: https://medienberatung.iqsh.de/sofortausstattungsprogramm.html. 
 
Hintergrund 
Mit dem „Sofortausstattungsprogramm“ in Höhe von 500 Millionen Euro unterstützt 
der Bund Schulen beim digitalen Lernen. Geregelt wird dies über eine Zusatzverein-
barung zum DigitalPakt Schule 2019 bis 2024. Schleswig-Holstein erhält davon 
17 Millionen Euro und ergänzt dies durch einen Landesanteil von zehn Prozent. Ins-
gesamt stehen damit 18,73 Millionen Euro für die Ausstattung der Schulen durch die 
Schulträger zur Verfügung.  
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